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In der Beilage dürfen wir die Beantwortung der schriftlichen Anfrage an die Landesregierung

EZIOZ l020ll,,Strafuerfolgung ausländischer Verkehrssünder" tibermitteln.
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Anfragebeantwortung

Betreff: E ZIOZ 1020 ll,,Strafverfolgung ausländischer Verkehrssünder"

Die schriftliche Anfrage gem. $ 66 GeoLT der Abgeordneten Erich Hafner, Helga Kügerl, Albert Ro-
yer, Andrea Michaela Schartel und Marco Triller, BA,EZIOZ l020ll, eingebracht am 13.07.2016
wird innerhalb offener Frist wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Anfrage bezieht sich offenbar auf alle Verwaltungsstrafdelikte, denen Überschreitungen stra-

ßenpolizeilicher Vorschriften zu Grunde liegen, unabhängig davon, ob der Vollzug dieser straßen-

polizeilichen Vorschriften im Bereich der Landesverwaltung oder der mittelbaren Bundesverwal-

tung liegt.

Nach Auskunft der Fachabteilung Verfassungsdienst des Amtes der Steiermärkischen Landesregie-

rung bezieht sich die Kontrollkompetenz des Landtages Steiermark rein rechtlich nur auf Akte der

Vollziehung im Bereich der Landesverwaltung und nicht auf jene der mittelbaren Bundesverwal-

tung. Die Abteilung 16 wurde dennoch beauftragt in Beantwortung der gegenständlichen Anfrage,

soweit dies möglich ist, sowohl Delikte im Bereich der Landesvollziehung (Delikte nach StVO),

als auch der mittelbaren Bundesverwaltung (Delikte nach KFG, FSG, EisbG, etc.) zltt berücksichti-

gen.

Die angeführten Deliktszahlen enthalten alle Delikte welche im Rahmen ordentlicher Verfahren,

oder im Rahmen abgekürzter Verfahren mit sogenannter Strafuerfügung abzuwickeln sind.

Delikte, die mit Anonymverfügungen zu ahnden sind, sind nicht enthalten, da gemäß $ 49a Abs. 8

Verwaltungsstrafgesetz (VStG) Daten für Anonymverfügungen nur 6 Monate, ab Bezahlung, auÊ

bewahrt werden dürfen und daher diese Daten bereits alle gelöscht sind.

Der in der Anfrage verwendete Begriff Bußgelder existiert im österreichischen Verwaltungsstraf-

recht nicht. Wenn dieser Begriff in der Anfragebeantwortung verwendet wird, so sind damit Geld-

strafen nach VStG gemeint.

llìe viele Verkehrsdelikte, Vormerkdelikte und Führerscheínentzüge (getrennt aufgelßtet) wur^

den jeweils in den Jahren 2013, 2014 und 2015 von Føhrzeuglenkern mit auslöndßchem Kfz-
Kennzeíchen Ín der Steìermark insgesamt zur Anzeige gebracht, aufgegliedert nøch politìschem
Bezirk und Behörde?

Die folgenden Tabellen enthalten in der erbetenen Aufgliederung alle zur Anzeige gebrachten De-

likte, für ordentliche Verfahren und Strafuerfügungen:

Verkehrsdelikte 20L3 2014 2015

BHBM 9 136 3855

BHDL 309 2045 1651

t.



.,

BHGU 10642 6347 9775

BHHF 8648 12728 L9T7O

BHLB 20t76 5090 7005

BHLI 3t76 3485 2328

BHLN L487 1300 1603

BHMT 975 48L 811

BHMU 34 5767 4051

BHSO 301 838 2t89
BHVO 4055 3051 4529

BHWZ L239 943 tro4

Vormerkdelikte 20t3 2014 2015

BHBM 3 1 36

BHDL 26 61 5

BHGU 10 0 L

BHHF 49 44 86

BHLB 4t 106 rt4
BHLI 15 T7 28

BHLN 3 T2 24

BHMT 64 27 7

BHMU 2 t7 71.1.

BHSO 10 10 13

BHVO 8 24 32

BHWZ 38 4L 53

Führerscheinent-
züee

20L3 20L4 20L5

BHBM 3 4 L7

BHDL L 7 4

BHGU 3 0 4

BHHF 4L 32 38

BHLB 2 8 L4

BHLI t2 72 20

BHLN 1L LT 18

BHMT 23 LT L6

BHMU 2 2 74

BHSO tt 13 27

BHVO 8 20 7

BHWZ 1_3 23 L4

2, Bei wíe víelen der ín Frage I genannten Verkehrsdelikten, Vormerkdelíkten und Führerschein-
entzügen (getrennt aufgelßtet) wurde kein Verwahungsstrafverfahren eingeleìtet?

ln Summe wurde fi.ir folgende Deliktszahlen, betreffend ordentliche Verfahren und Strafuerfügun-
gen kein Verfahren eingeleitet:
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2013 20]4 20L5

Verkehrsdelikte 27247 33732 44225

Vormerkdelikten 61 L05 192

Führerscheinentzüeen 25 50 50

l|¡eshalb wurden in diesen Fällen keine Verfahren eingeleitet?

Die Daten aus der EDV-Anwendung Strafivesen sind lediglich mit dem Kürzel ,,EI" für Einstellung
markiert. Daher ist eine Begründung fìir die Einstellung nicht nachträglich abzuleiten nicht ersicht-
lich. Eine Einstellung bei Delikten mit Auslandsbezug erfolgt vor allem dann, wenn eine Strafuer-
folgung nicht möglich ist bzrv. die Kosten der Strafrerfolgung unverhältnismäßig hoch wären.

Bei wie vielen der in Frage I genannten Verkehrsdelikten, Vormerkdelikten und Führerscheìn-
entzügen (getrennt aufgelistet) konnte trotz eingeleitetem Verwaltungsstrafverfahren kein Bufi-
geld eingehoben werden?

ln Summe konnte bei der folgenden Deliktsanzahl für ordentliche Verfahren bzw. Strafuerfügun-
gen kein Bußgeld eingehoben werden:

20L3 20L4 20L5

Verkehrsdelikte 2t37 2846 7t69
Vormerkdelikten 93 75 183

Fü h re'rscheine ntzüee n 22 27 48

Weshalb wurde in diesen FÌillen keìn BulSgeld eingehoben?

Wird der Strafbetrag nicht freiwillig bezahlt und der Akt rechtskräftig, dann findet die Vollstre-
ckung iSd EU-Verwaltungsvollstreckungsgesetz immer im Herkunftsland des Beschuldigten statt.

Die inländischen Behörden werden über den Vollzug nicht mehr informiert. Es können daher über

die Ergebnisse naturgemäß keine weiteren Angaben gemacht werden.

lltie hoch ìst die Summe an Bufgeldern, dìe jeweìls ìn den fahren 2013, 2014 und 2015 durch
verkehrsdelikte, vormerkdelikte und Führerscheinentzüge von Fahrzeuglenkern mit øusländi'
schem Kfz-Kennzeìchen in der Steiermark eìngehoben werden konnte?

Folgende Bußgelder konnten in Summe der Steiermark im Rahmen von ordentlichen Strafuerfah-
ren und Strafrerff.igungen durch freiwillige Zahlungen eingehoben werden:

20t3 20L4 20rs
Bußgeldern 392.909 589.649 802.947

Wie hoch ist die Summe an Bufgeldern, dîe jeweils in den Jahren 2013, 2014 und 2015 von

Føhrzeuglenkern mit ausländíschem Kfz-Kennzeichen in der Steiermark nicht eingehoben wer-
den konnte?

Folgende Bußgelder konnten in Summe auf Basis von ordentlichen Strafuerfahren und Strafuerfri-
gungen nicht eingehoben werden:
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2013 20L4 2075

Nicht eingehobe-
ne Bußeeldern

2.202507 2.524.L23 3.342.567

Wie bei Frage 5 dargestellt ist bei nicht freiwilliger Bezahlung die Einleitung eines internationalen
Vollstreckungsverfahrens der nächste Schritt. Über deren Ergebnisse liegen keine Auskünfte vor
und verbleiben die dabei eingehobenen Beträge bei den Vollstreckungsbehörden im Ausland.

Hinsichtlich der Verwaltungsstrafuqrfahren mit Auslandsbezug ist anzumerken, dass sicherlich ein
sehr großer Anteil Verstöße gegen Bestimmungen der StVO sind und dabei wiederum ein übergro-
ßer Anteil im hochrangigen Straßennetz stattfindet. Die Strafgelder nach StVO fließen zu 80Yo an
den jeweiligen Straßenerhalter. Der Straßenerhalter im hochrangigen Straßennetz ist die Asfinag.

8. úl/ie víele elektronische Hslterdatenabfragenfür Verkehrsdelikte von deutschen Fahrzeughøltern
wurden mit Hilfe des EUCARIS-Systems von den österreichischen Bezírksverwaltungsbehörden
in der Steiermark jeweils in den Jahren 2013, 2014 und 2015 durchgeführt, aufgeglíedert nøch
j ew eilig er B ezír ksv erw altung s b e h ör de ?

Folgende Abfragen erfolgen im Rahmen des EUCARIS-Systems von den steirischen Bezirksver-
waltungsbehörden:

20L3 20t4 2015

BHBM 0 0 72

BHDL 0 0 TT

BHGU 0 0 73

BHHF 0 0 3

BHLB 0 0 2

BHL 0 0 26

BHLN 0 0 46

BHMT 0 0 10

BHMU 0 0 0

BHSO 0 0 41)

BHVO 0 0 5

BHWZ 0 0 25

Darüber hinaus wurden für Halterabfragen für deutsche Fahrzeuge, aufgrund des bilateralen Ein-
kommens (HDA) zwischen Österreich und Deutschland mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
nach $ 37 des deutschen Straßenverkehrsgesetzes (StVG) Abfragen durchgeführt. Für deutsche
Fahrzeuge erfolgt diese Form der Abfrage in der Regel viel öfter. Im Rahmen dieses Systems wur-
den folgende Abfragen in Summe gemacht:

2073 20t4 2015

BHBM T 52 2L9

BHDL 24 59 51

BHGU 659 342 858

BHHF L92 24L s39

BHLB t25 L7L 277

BHLI 728 656 808

BHLN 734 116 L26
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BHMT 186 69 66

BHMU 25 192 L32

BHSO 4 64 99

BHVO rt7 ro4 229

BHWZ 99 70 113

lYie viele Verwaltungsstrafverfahren wurden aufgrund dìeser Abfragen mit welchem Ergebnìs
eingeleitet, øufgegliedert nøch j eweìliger B ezírksverwaltungs be hörde?

Aufgrund der Abfragemöglichkeiten nach EUKARIS und nach dem bilateralen Einkommen wur-
den bei all diesen in Frage I erfassten Verfahren, betreffend Deutschland, in Summe (ordentliche
Verfahren und Strafuerfügungen) folgende Bezahlungen bn¡¡. Nichtbezahlungen festgestellt. Die
Tabellen enthalten in Summe die Anzahl der Verfahren (Im Rahmen eines Verfahrens können aber
durchaus mehrere De likte gleichzeiti g behandelt worden sein) :

2073 bezahlt Nicht
Bezahlt

BHBM I 7

BHDL 22 7

BHGU 352 36L

BHHF Lt6 12t

BHLB 103 62

BH LI 390 390

BHLN L23 82

BHMT 729 72

BHMU 2I 5

BHSO 2 4

BHVO 76 50

BHWZ 53 63

2014 bezahlt Nicht
Bezahlt

BHBM 38 L4

BHDL 47 12

BHGU 779 163

BHHF 89 1,52

BHLB 98 73

BHL 239 4L7

BHLN 73 43

BHMT 34 35

BHMU 135 57

BHSO 31 33

BHVO 68 42

BHWZ 45 42

2015 bezahlt Nicht
Bezahlt

BHBM 96 151
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BHDL 38 20

BHGU 388 499

BHHF 51 4ro
BHLB 186 150

BHLI 728 656

BHLN 1.1.4 55

BHMT 64 24

BHMU 108 54

BHSO 79 31

BHVO 109 126

BHWZ 63 s7

Erfolgten Bezahlungen so waren diese freiwillig ohne Vollstreckungsverfahren. Bei Nichtbezah-
lung ist ein internationales Vollstreckungsverfahren erforderlich. Die dabei eingehobenen Strafgel-
der verbleiben bei der Vollstreckungsbehörde im Ausland und werden die inländischen Behörden
davon nicht mehr informiert (siehe Antwort zuFrage 5). Ûber diese Gelder liegen daher keine In-
formationen vor.

10. Wie viel Bufgeld konnte aufgrund díeser Verwahangsstrøfverfahren eingehoben werden, auf-
gegliedert nach jeweiliger Bezirksverwøltungsbehörde?

Siehe Frage 1l

11. ll/ie viel Bufrgeld konnte aufgrund dieser Verwaltungsstrafverfohren nicht eingehoben werden,
aufgegliedert nach jeweiliger Bezirksverwøltungsbehörde?

Betreffend ordentliche Verfahren und Strafi¡erfügungen mit Deutschlandbezug gemäß Frage 8 (Ab-
fragen nach EUKARIS und bilateralen Einkommen) konnten in Summe folgende Bußgelder einge-
hoben brw. in der Steiermark nicht eingehoben werden:

2013 Bußgeld Nicht einge-
hobene
Bußselder

BHBM 700 100

BHDL 1405 945

BHGU 32493 233r0

BHHF L4426 9s69

BHLB 8927 5607

BHLI 30473 26792

BHLN t2382 4640

BHMT tLg45 626s

BHMU L295 360

BHSO L40 260

BHVO 5584 3925

BHWZ 4960 5760

2Ot4 | Bußgeld I Nicht einge-
hobene
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Bußgelder

BHBM 24r5 1285

BHDL 4060 1685

BHGU L7885 11830

BHHF 72690 t1525

BHLB t7290 8410

BHLI 20003 30540

BHLN r3777 3563

BHMT 6765 2955

BHMU 10885 2730

BHSO 3400 4085

BHVO 603s 369s

BHWZ s620 2980

20t5 Bußgeld Nicht einge-
hobene
Bußeelder

BHBM 96 151

BHDL 38 20

BHGU 388 499

BHHF 61 470

BHLB 186 L50

BHLI 728 6s6

BHLN 7t4 55

BHMT 64 24

BHMU 108 54

BHSO 79 31

BHVO 109 L26

BHWZ 63 57

Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass die bezahlten Beträge freiwillig ohne Vollstreckungsverfah-
ren einbezahlt wurden. Für die nichteingehobenen Bußgelder ist ein internationales Vollstre-
ckungsverfahren erforderlich, Die Bußgelder verbleiben in diesen Fällen bei den Vollstreckungs-
behörden im Ausland und wird die österreichische Behörde nicht mehr informiert.

12. Wie viele elektronische Halterdatenøbfragen für Verkehrsdelikte von sonstigen auslãndíschen
Fahrzeughaltern wurden míthilne des EUCARIS-Systems von den österueíchíschen Bezirksver-
waltungsbehörden jeweils in den Jahren 2013, 2014 und 2015 durchgefiÌhrt, aufgegliedert nøch
Staøls bürgerschaft und jeweiliger B ezirksverwalt angsbehörde?

Die nationale Kontaktstelle des BMI im Rahmen des EUKARIS-Systems ist mit 14. Juni 2014 in
Betrieb gegangen. Eine Abfragemöglichkeit ftir die Steiermark steht seit August 2015 zur Verfü-
gung. Die folgende Tabelle enthält daher Abfragezahlen ab diesem Zeitpunkt.

Es ist außerdem festzuhalten, dass ab 09.09.2015 die Anzeigen vom BMI routinemäßig bereits mit
Zulassungsdaten geliefert werden und daher Abfragen nur mehr in Einzelftillen erforderlich sind.

Siehe Anhang:,, nur CB E-Anfr'øg.xlsx "
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13. Wie viele Verwaltungsstrafverfahren wurden aufgrund dieser Abfragen mit welchem Ergebnis
eingeleitet, aufgegliedert nach Støøtsbürgerschaft und jeweiliger Bezirksverwaltungsbehörde?

Es kann davon ausgegangen werden, dass nach Abfragen im System EUKARIS grundsätzlich Ver-
folgungshandlungen gesetzt wurden. Ansonsten wären Abfragen nicht erklärlich.

14. llie viel Bulìgeld konnte øufgrund dieser Verwaltungsstrafverføhren eìngehoben werden, auf-
geglíedert nach Staatsbürgerschaft und jeweiliger Bezìrksverwøltungsbehörde?

Siehe Frage 15

15. Wie víel Bufigeld konnte aufgrund dieser Verwaltungsstrafverfohren nícht eîngehoben werden,
aufgegliederl nøch Staatsb ürgersch øft und jeweiliger Bezirksverw altungsbehörde?

Die folgenden Summen an Bußgeldern konnten betreffend ordentliche Verfahren und Strafuerfü-
gungen fiir die in Frage 12 angefi.ihrten Länder eingehoben bzw. nicht eingehoben werden (geglie-
dert nach Bezirksverwaltungsbehörde und Nationalität).

Es ist auch hier wieder darauf zu verweisen, dass die dargestellten Bezahlungen freiwillig erfolgen.
Bei nicht eingezahlten Bußgeldern aber ein Vollstreckungsverfahren erforderlich ist, über dessen
Ausgang jedoch keine lnformationen verfi.igbar sind (siehe Frage 5). Auch hier betrifft ein wesent-
licher Teil der Delikte Vergehen nach der StVO und dabei wiederum ein wesentlicher Teil das
hochrangige Straßennetz.

SieheAnhdnge:,,tru,sl_slal_I6ges_2013_NEU.xlsx";,,trusl .stat_16_ges'2011_NEU.xlsx";
,, aus l_stot I 6_ges _2 0 l 5 _NEU.xlsx"

16. úl¡ie hoch waren dìe Verwaltungskosten aufgrund nìcht verþlgbarer Verwaltungsstrafverfahren
für das Bundesland Steiermark jeweíls ín den fahren 2013, 2014 und 2015 insgesømt?

Diese können aus Sicht des Verkehrsressorts nicht beurteilt werden. Die Abwicklung der Strafrer-
fahren erfolgt über die Bezirksverwaltungsbehörden (fìir deren Personal- und Sachaufuand andere
Ressorts zuständig sind) bnv. Landespolizeidirektionen.

17. Sind aktuell Mafinahmen geplant, welche dìe Strafverfolgung von Fahrzeuglenkern mit øuslìin-
dischem Kfz-Kennzeìchen aufgrundvon Verkehrsdelíkten künftíg erleichtern?

Ja.

18. ÍYenn jø, welche?

Eine Verfolgung von Delikten im Ausland setzt voraus, dass die Verfahrensdokumente dem Be-
schuldigten in seiner Landessprache übermittelt werden müssen. Diese Übersetzungsarbeiten für
die Delikte gemäß Tatbestandskatalog in allen Sprachen sind äußerst zeitaufivendig und arbeitsin-
tensiv und erfordert das zur Verfügung stellen dieser Datensätze in einer EDV-tauglichen Form.
Erfahrungen zeigen, dass für ein qualitativ einwandfreies Funktionieren in diesen Fällen umfassen-
de Tests erforderlich sind.
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Die Steiermark wird voraussichtlich Ende 2017 die BMl-Anwendung VSTV übernehmen, welche
eine direkte Anbindung an die nationale Kontaktstelle des BMI zur elektronischen Halterdatenab-
frage enthält. Zudem werden dann voraussichtlich mit dieser Anwendung übersetzte Formulare ftir
die Strafrerfolgung flir die meisten erforderlichen Delikte in den entsprechenden Sprachen zur Ver-
ftigung stehen, vorausgesetzt die EDV-technischen Voraussetzungen erlauben dies.

Darüber hinaus wird soweit dies möglich ist, auch die Überwachung dort intensiviert, wo mit ei-
nem besonders hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen und dies aus Verkehrssicherheitsgründen
geboten ist (zll A2bei Feldkirchen).

19. Il¡enn nein, warum nicht?

t3.09.20t6

(Landes

stroisn2
Hervorheben


